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dein heisst es «selbstgenüglich», das heisst, der
Kreditor sei selbst an das Unterpfand gekommen.

Auch in Zedeln, welche mehr als eine dieser

Klassen enthalten, müsste angezeigt werden,
wieviel von der verpfändeten Summe in die eine
oder andere Abteilung gehört.

Hauszedel, das heisst Hypotheken auf reine
Wohnhäuser mit wenig Umschwung, enthalten
die gleiche Bezeichnung wie die letzte Klasse der
Güterzedel, nämlich «selbstgenüglich».

Grundbuch gelöschte Titel sind während dreissig

Jahren durch das Grundbuchamt aufzubewahren,

wobei die Siegel immer durchschnitten
(entsiegelt) werden müssen.

Viele altrechtliche Zedel können als
altehrwürdige Dokumente bezeichnet werden. Die
Grundeigentümer würden sie eher zur Löschung
bringen, wenn sie sie behalten könnten.

3. Die Handwechselzedel

Gemäss Art. 7 des alten Zedelgesetzes sind
Handwechsel Zedel, die bei einer Handänderung

gekündigt werden können. Der Gemeindeschreiber

bzw. Grundbuchverwalter ist
verpflichtet, von jeder Handänderung dem Gläubiger

eines Handwechsels Anzeige zu machen. Die
Abzahlung muss — sofern vom Kündigungsrecht

Gebrauch gemacht wird — innerhalb eines
Monats seit der Anzeige erfolgen, andernfalls
kann der Gläubiger Betreibung einleiten.
Erfolgt im Laufe von anderthalb Jahren nach
erfolgter Anzeige an den Kreditor die Tilgung
nicht, so verbleibt der Handwechsel als solcher
bis zu einer neuen Handänderung in Kraft.
Selbstverständlich kann ein Handwechsel
stillschweigend oder auf Grund gegenseitiger
Abmachung stehen gelassen werden. Grundsätzlich

hat der Verkäufer eines Grundstückes für
das Stehenlassen des Handwechsels besorgt zu
sein. In den Kaufverträgen wird grundsätzlich
festgehalten, ob der Verkäufer oder der Käufer
für ein Stehenlassen zu sorgen hat.

Das Gesetz enthält keine Bestimmung,
wieviele und an welcher Pfandstelle (Rang des

Grundpfandrechts) Handwechsel errichtet werden

durften. Es schrieb lediglich vor, dass sie
den zehnten Teil des wahren Wertes des
Unterpfandes nicht übersteigen dürfen.

Im Gegensatz zum Gläubiger kann ein
Grundeigentümer und Schuldner die altrechtlichen

Hypotheken jederzeit auf drei Monate
künden. Zurückbezahlte Zedel sind dem
Grundbuchamt zur Löschung einzureichen,
sofern sie der Grundeigentümer nicht als Eigenze-
del behalten will. Der Gläubiger hat aber das
Recht, das Siegel zu durchschneiden. Im
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Mit Kobelt bauen Sie preisgünstig
Wenn Sie problemlos und preisgünstig bauen wollen, dann sind
wir der richtige Partner Profitieren Sie von unserer langjährigen
und vielseitigen Bauerfahrung. Die Adolf Kobelt AG vereinigt
unter einem Dach: - Architektur- und Planungsburo -
Bauunternehmung für Hoch-und Tiefbau - Zimmerei, Bauschreinerei
- Generalunternehmung fur schlüsselfertige Bauten

Rufen Sie uns an. Verlangen Sie eine kostenlose Offerte oder
eine Beratung.

Adolf Kobelt AC
Bau- und Generalunternehmung 9437 Marbach, Tel 071 77 21 21

Niederlassungen in: 9055 Buhler 9400 Rorschacherberg
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Das Textilversandhaus mit der grossen
Auswahl für die Dame, den Herrn, das
Kind und das Heim!
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